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Hinweise zu Medaillen und Münzstücken mit ähnlichen Merkmalen wie auf Deutsche 
Mark oder Deutsche Pfennig lautende Bundesmünzen 
 
 
Bezug nehmend auf die Bundesbank-Mitteilung Nr. 3007/2005 vom 20. September 2005 gibt 
die Deutsche Bundesbank die als Anlage beigefügten ergänzenden Hinweise zu § 11 Münz-
gesetz betreffend Medaillen und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie auf Deutsche 
Mark oder Deutsche Pfennig lautende Bundesmünzen. 
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Anlage 
 
 

Ergänzende Hinweise der Deutschen Bundesbank zu § 11 Münzgesetz 
betreffend Medaillen und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen  

wie auf Deutsche Mark oder Deutsche Pfennig lautende Bundesmünzen 
 

Mit Blick auf den Umtausch von durch die Bundesrepublik Deutschland ausgegebenen, auf 
Deutsche Mark oder Deutsche Pfennig lautenden Bundesmünzen gegen Euro durch die 
Deutsche Bundesbank ist es erforderlich, dass Nachahmungen als solche deutlich erkennbar 
sind. Daher geht die Deutsche Bundesbank bei Anwendung des § 11 Münzgesetz davon aus, 
dass die Voraussetzungen für die Gestaltung als Nachahmung im Sinne von § 11 Abs. 1 Satz 2 
Alt. 1 MünzG in Bezug auf auf Deutsche Mark oder Deutsche Pfennig lautende Bundesmünzen 
nur dann erfüllt sind, wenn die Nachahmung wie folgt gekennzeichnet ist:  
 

• Auf beiden Seiten der Nachahmung ist eine in den Münzgrund reichende rechteckige 
oder ovale Vertiefung mit der raumfüllenden Wiedergabe der Worte „Kopie“ oder „Copy“ 
mitzuprägen von mindestens 0,1 mm bei einer Nachahmung einer auf Deutsche Pfennig 
lautenden Bundesmünze und von mindestens 0,2 mm bei einer Nachahmung einer auf 
Deutsche Mark lautenden Bundesmünze.  

 
• Für die Einprägungen gelten folgende Mindestgrößen: 
 
   1 Pf 11 mm x 3 mm 
   2 Pf 13 mm x 4 mm 
   5 Pf 12 mm x 4 mm 
 10 Pf 14 mm x 4 mm 
 50 Pf 13 mm x 4 mm 
   1 DM 15 mm x 4 mm 
   2 DM 17 mm x 5 mm 
   5 DM 19 mm x 7 mm 
 10 DM 21 mm x 8 mm. 

  


